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3. Die Bundeskanzlei wird beauftragt, Herrn Minister de Stoutz in Madrid eine 
Vollmacht zur Unterzeichnung des am 31. Dezember 1928 vereinbarten Zusatz
abkommens zur Handelsübereinkunft zwischen der Schweiz und Spanien vom 
15.Mai 1922 zuzustellen.

Ein Schreiben des Ministers Marquis de la Torrehermosa wird wie folgt beant
wortet:

«Monsieur le Ministre,
Très sensible à l’aimable message qu’à l’occasion de la signature de l’accord 

commercial entre la Suisse et l’Espagne, vous avez bien voulu m’adresser au nom 
de Son Excellence le Lieutenant Général Marquis de Estella, j ’ai l’honneur de 
vous en exprimer mes plus vifs remerciements.

Je serais très reconnaissant à Votre Excellence d’assurer au Président du Con
seil des Ministres d’Espagne que c’est avec une grande satisfaction que j ’ai appris 
la conclusion de l’accord dont il s’agit. Je me permets d’exprimer l’espoir qu’à 
l’expiration du régime provisoire, un traité pourra être conclu dans des conditions 
satisfaisantes pour les deux parties. [...]»

Nach ständiger Praxis ist der Bundesrat ermächtigt, solche vorläufige Abkommen von sich aus 
abzuschliessen und zu genehmigen. Im vorliegenden Falle liegt um so weniger Grund vor, von 
dieser Praxis abzugehen, als, wie bereits gesagt, der Modus vivendi mit Spanien sehr kurz befri
stet ist und zudem schon jetzt die Möglichkeit der jederzeitigen Kündigung auf einen Monat be
steht (E 1004 1/314, Nr. 158). -  D ie a u f 1 .10 .1929  angekündigte Inkraftsetzung des neuen spa
nischen Zolltarifs unterblieb und der bisherige Tarif wurde a u f unbestimmte Zeit verlängert 
(GBer 1929, S. 520).
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Der Vorsteher des Justiz- und Polizeidepartementes, H. Häberlin, 
an den Vorsteher des Politischen Departementes, G. Motta

S  Bern, 9. Januar 1929

In Beilage gestatten wir uns, Ihnen 2 an die Bundesanwaltschaft gerichtete 
Rapporte des Polizeikommandos des Kantons Zürich und des Justiz- und Polizei
departements des Kantons G enf1 zur Einsicht zu übermitteln. Der erste gibt uns 
nicht uninteressante Einblicke in die politische Instruktionsarbeit, welche im bol
schewistischen Zentrum, in Moskau, geleistet worden ist, ferner in die Provenienz 
der illegitimen Pässe und in den Verbindungsdienst der Komintern. Der zweite 
setzt uns en vedette gegenüber neuen bolschewistischen Missionen an den Völker
bundssitz. Wir sind zwar nicht unglücklich über die Konstatierung des Verkehrs 
zwischen den angeblichen Statistikern und unsern Schweizer Kommunisten -  und 
zwar deshalb, weil ja  nicht anzunehmen ist, dass dieser Verkehr erst durch die

1. Nicht ermittelt.
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Herkunft der Russen nach Genf eingefädelt worden sei. Es ist uns lieber, dass wir 
wissen, mit welchen Schweizern die Sowietpolitiker angebändelt haben, als dass 
wir es wegen des bloss brieflichen und deshalb nicht kontrollierten Verkehrs nicht 
wissen. -  Es wird uns vielleicht einmal nützlich sein, wenn wir unsern Pseudo
schweizern und auch dem russischen Rotkreuzvertreter auf den Kopf Zusagen 
können, dass derartige Verbindungen bestanden haben. Immerhin werden wir 
doch darauf zu achten haben, dass weitere Missionen auf das notwendige Perso
nal beschränkt werden müssen und vor allem, dass keiner dieser Herren aus Ver
sehen in der Schweiz zurückbleibt, um ständige Verbindungszellen zu organisie
ren.

Die beiden Berichte sind ihrer Natur nach vertraulich; wir bitten, sie nach Ein
sichtnahme direkt an die Bundesanwaltschaft zu retournieren.

455
E 2200 Brüssel 2/12

Der Direktor der Handelsabteilung des Volksmrtschaftsdepartementes, 
W.Stucki, an den schweizerischen Gesandten in Brüssel, W. F. Barbey

5  KB Bern, 10. Januar 1929

Wir bestätigen bestens dankend den Empfang Ihres Schreibens vom 7. d.M .1, 
von dem wir mit Interesse Kenntnis genommen haben. Ohne hier auf Details ein
zutreten, die selbstverständlich in den bisherigen Verhandlungen bereits einge
hend besprochen wurden2, möchten wir nur kurz folgendes hervorheben:

Es ist das Schicksal jedes kleinen Landes, dass seine Importe in einen ändern 
Staat, von verschwindenden Ausnahmen abgesehen, prozentual fast immer viel 
kleiner sind als die Importe aus grossen Ländern. So ist es denn auch gewiss nicht 
verwunderlich, dass für viele Waren und Warenkategorien die belgische Einfuhr 
aus der Schweiz nur einen geringen Prozentsatz der belgischen Totaleinfuhr aus
macht, wobei aber die gelieferten Waren für den schweizerischen Export immer
hin eine wesentliche Bedeutung haben und wobei man eben durch eine Zollermäs- 
sigung diese Ausfuhr zu fördern trachtet. Gerade ein ebenfalls kleines Land wie 
Belgien sollte besonderes Verständnis dafür aufbringen, dass kleine Länder auch 
dann Zollbindungen oder -ermässigungen verlangen müssen, wenn sie am Total
import in ein bestimmtes Land prozentual nicht stark beteiligt sind. Andernfalls 
müssten Länder wie Belgien und die Schweiz ja  fast vollständig darauf verzich
ten, durch Tarifvertragspolitik ihre Ausfuhr zu verbessern, da sie nur in den sel
tensten Fällen in bestimmten Waren Hauptlieferanten sind und sein können.

1. Nicht abgedruckt.
2. Der Bundesrat nahm am 8 .1 .1 9 2 9  Kenntnis vom Bericht des Volkswirtschaftsdepartementes 
vom 28 .12 .1928  über die erste Verhandlungsphase (E 1001 1, EVD, 1 .6 .-31.12.1928).  Vgl. 
auch BR-Botschaft vom 2 0 .9 .1929  in: BB1 1929, II, S. 757.
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